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Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die Planung zur Durchführung der Kanalinspektion gemäß Verordnung zur Selbstüberwa-

chung von Abwasseranlagen für das Jahr 2019 wird zur Kenntnis genommen. 

Kosten/Folgekosten 

Für die Durchführung der Inspektion für das Jahr 2019 entstehen geschätzte Kosten in Hö-

he von rund 72.000 Euro. 

Finanzierung 

Für die Kanalinspektion der bestehenden Abwasserkanalisation wurden 47.475,05 Euro aus 

2018 für einen noch offenen Auftrag per Ermächtigungsübertragung bei dem Produktkon-

to 110301.529107/729107 – TV-Inspektion gem. SÜV-Abwasser – nach 2019 übertragen. 

Die Schlussrechnung hierzu liegt inzwischen vor. Für das Wirtschaftsjahr 2019 des Städti-

schen Abwasserbetriebes Beckum wurden 100.000,00 Euro veranschlagt, sodass insgesamt 

147.475,05 Euro für die Durchführung von Inspektionen zur Verfügung stehen. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Die Kanalinspektion erfolgt gemäß Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranla-

gen (Selbstüberwachungsverordnung Abwasser – SüwVO Abw) vom 17. Oktober 2013. 

Aufgrund von § 1 Betriebssatzung für den Städtischen Abwasserbetrieb Beckum erfüllt der 

Eigenbetrieb die Aufgabe Abwasserbeseitigung im Gebiet der Stadt Beckum. 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen. 
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Erläuterungen 

Gemäß SüwVO Abw sind jährlich 5 Prozent des vorhandenen Kanalnetzes beziehungsweise 

das gesamte Netz alle 15 Jahre zu inspizieren. Aktuell besteht das Kanalnetz der 

Stadt Beckum aus rund 243 Kilometern Kanalisation. Im Jahr 2019 ist vorgesehen, rund 

18,40 Kilometer zu inspizieren. Hierfür soll eine Befahrung der Kanäle in den Stadtteilen 

Roland, Vellern sowie teils in Neubeckum inklusive der Hausanschlussleitungen im öffentli-

chen Raum erfolgen. 

Mit der Durchführung der Kanalinspektion soll voraussichtlich im August 2019 begonnen 

werden. 

Die Planung zur Durchführung der Kanalinspektion wird in der Sitzung des Betriebsaus-

schusses ausführlich vorgestellt. 

 

Anlage(n): 

ohne 
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